
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer. 9 Aktenzeichen: BK9-16/8003-RK12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.ll). § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober­

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte, 

den Beisitzer Roland Naas 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Pasteurallee 1, 

30655 Hannover, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

am 20.08.2020 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jewe.ilige kalenderjähr­

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den in Anlage 

R1 _Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der Regulierungsperio­

de ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

1.) Der Beschluss zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpas­

sung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV vom 18.02.2020 

wirq zurückgenommen. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017, eingegangen bei der Be­

schlusskammer am 30.06.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re­

gulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 und Anpassung der mit Beschluss BK9­

16/8003 vom 18.06.2018 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 

i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetz­

agentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto 

sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizregulierungsverordnung) 

liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 21.07.2020 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit 

Schreiben vom 11.08.2020 Stellung genommen. Hierin führt die Antragstellerin aus, 

dass die vorgenommenen Korrekturen aus Ihrer Sicht korrekt sind. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen . 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

II. 


Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54. Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige Re­

gulierungsbehörde„ Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 

Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie­

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge­

regelt ist, dass die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21a Abs. 6 

EnWG genannten Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsver­

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert § 32 

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde 

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset­

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. 

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der 

Formulierung „nach Maßgabe des § 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas­

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des ~egulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver­

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab­

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldos 

bestimmt. Der Antrag ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach § 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01.01. des fol­

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung 

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er­

lösobergrenze. Nach§ 34 Abs. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen Antrag 

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV erstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei 

der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst die Auflösu_ng gemäß § 34 

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahre 

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz 3 ARegV regelt, dass der ermittelte .Saldo abwei­

chend von de~ Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä­

tisch bis zum Ende der dritten Regulier~ngsperiode (Auflösung über fünf Jahre) 

durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01 .01 .2018 

bis 31.12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß§ 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re­

gulierungskontos zum ·31 .12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus 

den jährlich vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen 

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016, die mit diesem Beschluss entweder 

genehmigt oder abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 und 1 a 

ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In­

vestitionsmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6ARegV, 

den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in d~r Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Diffe­

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess­

stellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird und 

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel­

lenbetriebsgesetz handelt 

sowie 

der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto­

saldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Anpas­

sungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re­

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig be­
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rechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem 

Beschluss abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährli_chen Erlösobergrenzen 

Gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.Juni. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 

30.Juni 2017 gestellt werden. Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskam­

mer am 30.06.2017 und damit fristgerecht zugegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrundeliegenden Daten, 

insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge­

laufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der An­

trag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und der 

dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa zugrunde gelegten betriebsnotwendigen 

Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs­

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendu!lg ·gebrachte betriebsgewöhnli­

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck 

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi­

gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre 2012 bis 2016 

ist der Kapitalkostenaufschlag nicht relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge­

reicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak­

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder­

lichen Unterlagen beigefügt. 
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4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 beantragt. Grundsätzlich b~antragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung 

getroffen, die für den Erstantrag zum 30.06.2017 eine abweichende Vorgehensweise 

vorschreibt. Danach wird der nach § 5 ARegV ermittelte Saldo, in den alle noch offe­

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende 

der dritten Regulierungsperiode durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt demnach zum 30.06.2017 die Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016, der auf Grundlage der Differenzen 

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird, und die entsprechende· Anpassung der Erlös­

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die dritte Regulie­

rungsperiode. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re­

gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf dem abweichend fest­

gelegten Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016. 

Der Netzbetreiber hat einen R1egulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 in Höhe von 

€ beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 war abwei­

chend vom Antrag mit dem Wert 

festzulegen. 
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Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß § 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Aufgrund der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erst~ Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31.12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie­

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 und den sich daraus 

zum 31 .12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe­

renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfer­

gebnissen gekommen: 

5.1 . 	 Jährliche Differenzen 

Für die BerechnUng der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die 

Anlage R1_Gesamt und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwie­

sen. 

5.2. 	 Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto­

saldos 2016· 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen , wobei sich der durchschnittlich gebundene Be­

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver­

zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um­

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti­

gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie­

rungskontosaldo zum 31.12.2016. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbetr~ge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge­

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 
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zum 31.12.2016 über die Erlösobergrenzen der gesamten dritten Regulierungsperio­

de zu verteilen, so dass insgesamt fünf Annuitäten zu bilden sind. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

R1_Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

nzupassen. 

6. 	 Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto­

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01.2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte 

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösobergrenzen-Verfahren, insbesondere die 

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah­

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfung 

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren­

zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1Oa ARegV bis zum Ende des 

Jahres 2017 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä­

gen durchzuführen. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung 

des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass vorgreifliche Verfahren nach § 

10 ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV zu teilwei­

sen Netzübergängen abgeschlossen seir:i mussten, bevor die Entscheidungen zur 

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 
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hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 


. Anpassung der Erlösob~rgrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be­


schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 


sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 


38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be­


·schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 


EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 


2022 nach Maßgabe des § 5 ARegV rückwirkend zum 01.01 .2018 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelt~n. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe­

trag f~r die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest­

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern ledig­

lich die dem Net~betreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor­

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher 

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel­

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01.01.2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der 

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, 

sämtl iche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal­

tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der dritten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1 Oa ARegV, Erweiterungsfakto­

ren nach§ 10 ARegV sowie Netzübergängen nach§ 26 ARegV) zu verwenden. Im 

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie­

rungskontosaldos bei .einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss von 

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 32 Monaten 
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nicht gravierend war und dem Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte be­


kannt waren. 


Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti­

. gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze 

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Ge

nehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpas­

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn­

vollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An­

passungsbeträg·e für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver­

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entspre­

chend den Vorgaben des EnWG und der_ARegV den Regulierungskontosaldo aus­

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück­

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück­

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2018 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis 

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer­

den. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösobergren­

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungs­

kontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschlie­

ßend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5 

Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidun­

gen oder eine Anpassungszusage veranlasst sein. 

III. 

Der Tenor zu 2.) basiert auf§ 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG. Hiernach kann ein rechtswidri­

ger Verwaltungsakt zurückgenommen werden. Der Beschluss vom 18.02.2020 war 

­
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

rechtswidrig, da im Rahmen der Meldungen zu den erzielbaren Erlösen für das Jahr 

2016 die Umsatzerlösminderungen im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen 

für die Bildung einer Rückstellung wegen einer Zahlung unter Vorbehalt fälschlicher­

weise nicht angegeben wurden, so dass nicht die tatsächlichen erzielbaren Umsatz­

erlöse aus Netzentgelten berücksichtigt wurden. Dies wurde erstmalig mit Schreiben 

vom 26.03.2020 mitgeteilt und auf Nachfrage der Beschlusskammer am 07.04.2020 

konkretisiert. Mit Schreiben vom 21.07.2020 hat der Netzbetreiber bestätigt, dass es· 

keine weiteren vergleichbaren Sachverhalte in den Jahren 2012 bis 2016 gab. Die 

Beschlusskammer hat sich im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens für eine Kor­

rektur durch Rücknahme des Beschlusses entschieden, da das Vertrauen des Netz­

betreibers auf den Bestand der Entscheidung sowohl in Anbetracht des Umstands, 

dass er selbst die entsprechende notwendige Korrektur angezeigt hat und vorher 

unvollständige Angaben gemacht hat und somit die fehlerhafte Nichtberücksichtigung 

hätte erkennen können, als auch im Hinblick auf den geringen Zeitablauf seit Erlass 

des Beschlusses nur wenig schutzwürdig erscheint. Die sich aus § 48 Abs. 1 S. 2 

i.V.m. Abs. 4 S. 1 VwVfG ergebende Rücknahmefrist von einem Jahr wurde einge­

halten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine.Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter­

zeichnet sein. 
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n:.._Y 
Dr. Christian Schütte Roland Naas ~eSchimmel 

- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG) 


Bonn, den 20.08.2020 . 


Vorsitzender Beisitzer Beisitzerin 
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Anlage R 

für Fernleitungsnetzbetreiber 

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31.12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31 .12.2016 gemäß§ 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbeträge sind 

zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben sich 

aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die 

Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und der Annuitäten beschrieben. 

In der Anlage R1_Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenzen der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31 .12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden Sie in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage R2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren Erlöse 

der Jahre 2012 bis 2016 in einer Übersicht dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Dabei wird auch die Erlösdifferenz, die sich aus der 

Abweichung der prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, 

und den tatsächlich realisierten Mengen ergibt, berücksichtigt. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und§ 4 Abs. 2 ARegV festgelegten Erlösobergrenze. 

Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

- 3 ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die jeweils im 

vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 und 6 ist bis zum Jahr 2016 auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die 

Erlösobergrenze anzuwenden sein soll. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V . m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer 

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassungen 

der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen einer nicht zumutbaren Härte 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV gewährt werden. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war für die Jahre 2012 bis 2016 nicht relevant. 

Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der 

tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlöse 

hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbei 
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wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Korrekturen 

bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht 

anerkennungsfähig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der Netzbetreiber 

derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist . im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 2 

Nr. 6 ARegV (nicht beeinflussbare Kostenteile) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Ein jährlicher Plan-Ist-Kostenabgleich ermittelt die 

Differenz, welche gemäß § 5 Abs. 1, 2 ARegV auf dem Regulierungskonto verzinst und 

verbucht wird. Da es sich um eine Anpassung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 

handelt, werden diese Differenzen im Kapitel „Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren 

Erlösen" berücksichtigt. 

2.4 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 5 
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ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese Regelu.ng war 

erstmalig zum 01 .01 .2011 anwendbar. Die diesbezüglich in den Jahren 2012 bis 2016 

enthaltenen Ansätze sind den tatsächlich entstandenen Kosten des jeweiligen Jahres 

gegenüberzustellen. 

Zudem besteht gemäß der Festlegung der Kosten für Lastflusszusagen als volatile 

Kostenanteile i. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV (KOLA) (vgl. BK9-14/606) die Möglichkeit, volatile 

Kosten im Rahmen von Lastflusszusagen anzupassen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 

berücksichtigen. 

2.5 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb· 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der 

Messung und den in der !=rlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber 

durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach § 44 

GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

Zum 01 .01.2011 hat der Netzbetreiber angezeigt, dass die kalenderjährliche Erlösobergrenze 

des Netzbetreibers DONG Energy Pipelines GmbH gemäß § 26 Abs. 1 ARegV übertragen 

wurde. Für die Jahre ab der Übertragung der Erlösobergrenze finden sich die Beträge in der 

Anlage R2_2012-1 bis Anlage R2_2016-1 in Spalte 1. 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1.1 Differenz aus zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 

3.1.1.1 Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2012 in die einzelnen Bestandtei le der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2012-1 . Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2012­

1 Zelle 182) dargestellt. 
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Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalendetjahr 2012 ist die Anderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2012 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Investitionsmaßnahmen / Investitionsbudgets 

Durch die Neufassung des § 23 ARegV sieht die Verordnung eine Genehmigung von 

Investitionsmaßnahmen anstelle einer Genehmigung von Investitionsbudgets vor. Durch die 

Gesetzesänderung wird der zeitliche Verzug bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen beseitigt. Die sofortige Wirksamkeit der Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen bedingt, dass in den Erlösobergrenzen des jeweiligen 

Kalenderjahres keine geprüften Ist-Kosten, sondern Plan-Kost.en angesetzt werden. Hieraus 

kann sich gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Investitionsbudgets, die vor 2010 beantragt wurden und bis spätestens 2011 kostenwirksam 

werden, werden gemäß der bis zum 22.03.2012 geltenden Rechtslage mit einem Zeitverzug 
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von zwei Jahren in den jährlichen Erlösobergrenzen 2012 und 2013 berücksichtigt. Hierfür 

erhalten die Netzbetreiber gemäß § 34 Abs. 6 S. 1 ARegV einen barwertneutralen Ausgleich. 

Dabei gilt die Regelung für den Gasbereich für das Jahr 2011 nur dann, wenn das 

Investitionsbudget für mehr als eine Regulierungsperiode genehmigt wurde. 

Für Anträge auf Investitionsbudgets, die bis zum 30.06.2011 gestellt wurden und im Jahr 2012 

kostenwirksam werden sollen, wurde in § 34 Abs. 6 S. 2 ARegV eine Übergangsregelung 

geschaffen, da für diese Anträge noch die alte Rechtslage galt. Mit dieser Regelung findet eine 

Überführung der Investitionsbudgets in den neuen Rechtsrahmen statt. Die 

Übergangsvorschrift des § 34 Abs. 6 S. 2 ARegV sieht vor, dass auch für Anträge auf 

Investitionsbudgets bis zum 30.06.2011 und mit Kostenwirksamkeit in 2012 die Neuregelung 

und somit auch die unmittelbare Anpassung der Erlösobergrenze im Jahr der 

Kostenentstehung Anwendung findet. Es findet somit eine Umqualifizierung von einem 

Investitionsbudget in eine Investitionsmaßnahme statt. Hieraus kann sich gemäß § 4 Abs. 2 

Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV (a.F.) einen Antrag auf 

Investitionsbudgets/ des§ 23 A~egV einen Antrag auf Investitionsmaßnahmen gestellt. Die 

aus diesen Projekten resultierenden Kapital- und Betriebskosten führen zu einer Anpassung 

der Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 03.12.2012 und vom 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem 

Netzbetreiber für das Jahr 2012 die Höhe der gesamten berücksichtigungsfähigen 

Kapitalkosten für die Investitionsbudgets bzw. Investitionsmaßnahmen in Höhe von
1 mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2012-1 Zeile 19 dargestellt. 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber DONG Energy Pipelines GmbH hat bei der Anpassung Kosten für 

betriebliche und tarifvertragliche v ,ereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen 

gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV geltend gemacht. Sofern diese Vereinbarungen zu 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 

abgeschlossen worden sind, sind diese Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft 

1 Dieser Betrag umfasst alle in diesem Schreiben aufgeführten Investitionsmaßnahmen und Investitionsbudgets. 
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nicht beeinflussbare Kostenanteile. Die anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage R2_2012­

1 Zeile 22 dargestellt. Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlic~ selbständigen 

Netzbetreiber zum 31.12.2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsregelung 

akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich geregelte 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim Netzbetreiber beschäftigt waren, 

deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweiligen Netzbetreiber erfolgte und deren 

endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragliches Beschäftigungsverhältnis beim 

Netzbetreiber angestrebt war. Wollte der Netzbetreiber von dieser Übergangsregelung 

Gebrauch machen, so hatte er nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet werden 

sollten. 

Bei den geltend gemachten Kosten für Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 

~ handelt es sich nicht um Kosten, die auf einer betrieblichen oder tarifvertraglichen 

Vereinbarung beruhen. Vielmehr macht der Netzbetreiber Kosten geltend, die einseitig 

gewährt werden (bspw. durch Unternehmensrichtlinie) und jederzeit wieder entzogen werden 

können, da ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Gewährung der Leistung nicht besteht. 

Derartige Kosten unterfallen ersichtlich nicht dem Anwendungsbereich des § 11 Abs. 2 Nr. 9 

ARegV, da hierdurch nur kollektivarbeitsrechtliche Vereinbarungen geschützt werden. Der 

Betrag ist insoweit zu kürzen. Zudem wurden Kosten hierfür in der Überleitungsrechnung zur 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regulierungsperiode nicht 

als dauerhaft nicht beeinflussbar qualifiziert. 

Somit ist eine Anpassung nach§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV gemäß des Urteils des OLG Düsseldorf 

in Sachen Creos vom 11 .11.2015 (VI 3 Kart 118/14) nicht zulässig. Zudem ist davon 

auszugehen, dass die Kosten im Ausgangsniveau der ersten Regulierungsperiode gemäß§ 6 

Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassung käme 

damit einer Mehrfachberücksichtigung gleich. 
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Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung 2008) 

Die Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV 

(Periodenübergreifende Saldierung 2009) ist in Anlage R2_2012-1 (Sondersachverhalte; Zeile 

80) dargestellt und beträg~. 

Mehrerlösabschöpfunq nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Der Netzbetreiber hat eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) in Höhe von vorgenommen. Dies ist in 

Anlage R2_2012-1 (Sondersachverhalte; Zeile 80) dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.1 .2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche 1nanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2012 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Biogaswälzungsbetrag angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende 

Biogaswälzungsbetrag für das Jahr 2012 15.099.100,50 . Dieser Betrag wurde seitens der 

Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege ein 

Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

€
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3.1.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2012 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

Bei der Berechnung der Differenz der volatilen Kostenanteile wurden die Planwerte für die 

Energiesteueraufwendungen in Höhe von sowie die gemäß den Angaben des 

Netzbetreibers im Ausgangsniveau angesetzten Werte für die Energiesteuern in Höhe von 

~ in Abzug gebracht, da die volatilen Kostenanteile gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 

ARegV nicht die Energiesteuern im Sinne des § 11 Abs. 2 Nr. 3 ARegV beinhalten. Zudem 

wurde der Betrag des Ausgangsnijveaus inklusive der Plankosten für Betriebsstrom in Höhe 

von~ angesetzt. 

3.1.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2013 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Ainlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013-1 . Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2013­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Zum 01 .01 .2013 wurde mit Aktenzeichen BK9-11/8003-NÜ13-1 , BK9-11/8003-NÜ13-3, BK9­

11/8003-8219-NÜ13 und BK9-11 /8219-8003-NÜ13 die kalenderjährliche Erlösobergrenze 
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gemäß§ 26 Abs. 2 ARegV abgeändert. In den in Anlage R2_2013-1 Spalte 1 angegebenen 

Beträgen ist diese Abänderung berücksichtigt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen. Gemäß§ 8 AR~gV 

ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das Statistische 

Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die Bestimmung der 

Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem 

Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt 

zum VPI des Basisjahres (VPI 0). 

Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der Indexwerte durch das Statistische Bundesamt) und für das Jahr 2011 

102, 10 (abrufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI t/ VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI für 

das Jahr 201 Ofür das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen Inflationsfaktor 

in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im Herbst 2012 für die Kalkulation der Netzentgelte 

2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. vor der Basisumstellung des 

Statistischen Bundesamtes) zur Verfügung stand, geht die Beschlusskammer für 2011 von 

einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und 108,2 ergibt. 

Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage 

R2_2013-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2013 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 
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Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2013 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2013 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Biogaswälzungsbetrag angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende 

Biogaswälzungsbetrag für das Jahr 2013 18.150.688,69 €. Dieser Betrag wurde seitens der 

Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege ein 

Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

Investitionsmaßnahmen/ Investitionsbudgets 

Durch die Neufassung des § 23 ARegV sieht die Verordnung eine Genehmigung von 

Investitionsmaßnahmen anstelle einer Genehmigung von Investitionsbudgets vor. Durch die 

Gesetzesänderung wird der zeitliche Verzug bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen beseitigt. Die sofortige Wirksamkeit der Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen bedingt, dass in den Erlösobergrenzen des jeweiligen 

Kalenderjahres keine geprüften Ist-Kosten, sondern PI.an-Kosten angesetzt werden. Hieraus 

kann sich gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Investitionsbudgets, die vor 2010 beantragt wurden und bis spätestens 2011 kostenwirksam 

werden, werden gemäß der bis zum 22.03.2012 geltenden Rechtslage mit einem Zeitverzug 

von zwei Jahren in den jährlichen Erlösobergrenzen 2012 und 2013 berücksichtigt. Hierfür 

erhalten die Netzbetreiber gemäß § 34 Abs. 6 S. 1 ARegV einen barwertneutralen Ausgleich. 

Dabei gilt die Regelung für den Gasbereich für das Jahr 2011 nur dann, wenn das 

Investitionsbudget für mehr als eine Regulierungsperiode genehmigt wurde. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV (a.F.) einen Antrag auf 

Investitionsbudgets I des§ 23 ARegV einen Antrag auf Investitionsmaßnahmen gestellt. Die 

aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten führen zu einer Anpassung der 

Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 27.08.2015 und vom 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem 

Netzbetreiber die Höhe der gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die 

Investitionsbudgets bzw. Investitionsmaßnahmen in Höhe von mitgeteilt. 
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Oie Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten·gemäß §· 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2013-1 Zeile 19 dargestellt. 

Auflösung des Abzugsbetrags gemäß § 11 Abs. 2 Nr.6a ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 2a ARegV sind die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 

Investitionsmaßnahme entstandenen Betriebs- und Kapitalkosten, die auf Grund der Regelung 

nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowohl im Rahmen der genehmigten 

Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß§ 4 Absatz 1 der folgenden 

Regulierungsperiode berücksichtigt werden, als Abzugsbetrag zu berücksichtigen. Die 

Auflösung des ermittelten Abzugsbetrags erfolgt gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit 

dem Jahr nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme. Da der 

Netzbetreiber diesen Abzugsbetrag, um eine doppelte Kostenanerkennung zu vermeiden, 

kostenmindernd über 20 Jahre als dauerhaft nicht beeinflussbaren Erlös in Ansatz zu bringen 

hat, kann es hier zu einer Anpassung der Erlösobergrenze kommen. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Investitionsmaßnahmen 

gestellt. Der aus diesen Projekten resultierende Abzugsbetrag führt zu einer Anpassung der 

Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 18.02.2014 und 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber 

für das Jahr 2013 die Höhe des zu berücksichtigenden Abzugsbetrags für die 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von~ mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe der gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2013-1 Zeile 20 dargestellt. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Der Netzbetreiber hat eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 i. V. m. § 1 O GasNEV (analog) in Höhe vo~€ vorgenommen. Dies ist in 

Anlage R2_2013-1 (Sondersachverhalte; Zeile 80) dargestellt. 
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Kosten Kapazitätsplattform §12 GasNZV 

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz. 2 GasNZV sind die Kosten für den Betrieb und die Einrichtung einer 

Kapazitätsplattform anteilig von den beteiligten Netzbetreibern zu tragen und können auf die 

Netzentgelte umgelegt werden. Gleiches gilt gemäß§ 12 Abs. 2 S. 2 und S. 3 GasNZV für die 

Einrichtung einer Sekundärkapazitätsplattform, die Transportkunden die Möglichkeit eröffnet, 

Ein- und Ausspeisekapazitäten an Dritte zu veräußern oder diesen zur Nutzung zu überlassen. 

Die Umlage der Kosten ist erstmalig zum 01 .01.2013 möglich und betrifft die anteiligen Kosten 

aus den Kalenderjahren 201O und 2011. Ab dem Jahr 2014 sind ausschließlich die im 

Kalenderjahr t-2 entstandenen anteiligen Kapazitätsplattformkosten heranzuziehen. 

Der Netzbetreiber hat Kosten in Höhe von € geltend gemacht. 

Die hieraus berücksichtigte Anpassung der zulässigen Erlöse ist in Anlage R2_2013-1 

Sondersachverhalte Zeile 80 dargestellt. 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegVwaren bzw. deren Anpassungen, sind in Anlage R2_2013-1Zeile80 

abgebildet. Hierbei handelt es sich um in der Kostenbasis des Jahres 2010 enthaltene 

Biogaskostenanteile, die in Höhe vo~ berücksichtigt werden. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erziel bare Erlöse 2013 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2013 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Des Weiteren wurden die in den .weiteren Erlösen" enthaltenen Seitenzahlungen der anderen 

Fernleitungsnetzbetreiber in Höhe von 70.667,62 € gekürzt, da es sich hierbei nicht um 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten handelt. 

Insbesondere mit E-Mail vom 04.09.2019 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in den 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten eine Rückzahlung im Rahmen der Biogasumlage von einem 

anderen Netzbetreiber in Höhe von 120.856,21 €enthalten ist, die auch bereits im Rahmen 
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der Bestimmung der Biogasumlage berücksichtigt worden ist. Daher wurde der Betrag in Höhe 

von 120.856,21 € in Abzug gebracht. 

Des Weiteren wurden gemäß derr Stellungnahme des Netzbetreibers vom 20.05.2019 die 

enthaltenen Pachterträge im Zusammenhang mit einem Netzübergang in Höhe von 

268.847, 15 € von den Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug gebracht, da diese 

ansonsten doppelt in Ansatz gebracht worden wären. 

Zudem wurden gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vom 20.05.2019 die weiteren 

enthaltenen Pachterträge aus der Verpachtung an die Gasunie Ostseeanbindungsleitung 

GmbH in Höhe von 385.37 4,83 € in Abzug gebracht, da diese ansonsten ebenfalls doppelt in 

Ansatz gebracht worden wären. 

3.2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2013 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

Des Weiteren hat der Netzbetreiber einen Betrag in Höhe von- für C02-Zertifikate 

geltend gemacht, wobei dieser Betrag nicht in der GuV des Netzbetreibers des Jahres 2013 

enthalten ist, sondern erst in der GuV des Jahres 2014 erfasst wurde. Somit ist eine 

Berücksichtigung im Jahr 2013 nicht möglich, da die Kosten in diesem Jahr beim Netzbetreiber 

tatsächlich nicht angefallen sind. Daher wurde der gesamte Betrag bei der Berechnung der 

Differenz der volatilen Kostenanteile in Abzug gebracht, da es sich hierbei nicht um tatsächlich 

angefallene Kosten des Jahres 2013 handelt. 

3.2.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2013 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2014 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2014­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Zum 01.01.2014 wurde mit Aktenzeichen BK9-11/8004-8003-NÜ14 die kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß§ 26 Abs. 2 ARegV abgeändert. Die in Anlage R2_2014-1 Spalte 1 

zulässigen Erlöse berücksichtigt diese Abänderung. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2014-1 012 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2014 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 
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Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2014 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche lr:ianspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2014 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Biogaswälzungsbetrag angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende 

Biogaswälzungsbetrag für das Jahr 2014 12.171.575,69 €. Dieser Betrag wurde seitens der 

Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege ein 

Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

1nvestitionsmaßnahmen 

Durch die Neufassung des § 23 ARegV sieht die Verordnung eine Genehmigung von 

Investitionsmaßnahmen anstelle einer Genehmigung von Investitionsbudgets vor. Durch die 

Gesetzesänderung wird der zeitliche Verzug bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen beseitigt. Die sofortige Wirksamkeit der Kosten aus 

ger:iehmigten Investitionsmaßnahmen bedingt, dass in den Erlösobergrenzen des jeweiligen 

Kalenderjahres keine geprüften Ist-Kosten, sondern Plan-Kosten angesetzt werden. Hieraus 

kann sich gemäß§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV einen Antrag auf 

Investitionsmaßnahmen gestellt. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten führen 

zu einer Anpassung der Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 29.07.2019 hat die Beschlus?kammer 4 dem Netzbetreiber die Höhe der 

gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets bzw. 

Investitionsmaßnahmen in Höhe voh mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß§ 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2014-1 Zeile 19 dargestellt. 

Auflösung des Abzugsbetrags gemäß§ 11 Abs. 2 Nr.6a ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 2a ARegV sind die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 

Investitionsmaßnahme entstandenen Betriebs- und Kapitalkosten, die auf Grund der Regelung 

nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowohl im Rahmen der genehmigten 
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Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Absatz 1 der folgenden 

Regulierungsperiode berücksichtigt werden', als Abzugsbetrag zu berücksichtigen. Die 

Auflösung des ermittelten Abzugsbetrags erfolgt gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit 

dem Jahr nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme. Da der 

Netzbetreiber diesen Abzugsbetrag, um eine doppelte Kostenanerkennung zu vermeiden, 

kostenmindernd über 20 Jahre als dauerhaft nicht beeinflussbaren Erlös in Ansatz zu bringen 

hat, kann es hier zu einer Anpassung der Erlösobergrenze kommen. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Investitionsmaßnahmen 

gestellt. Der aus diesen Projekten resultierende Abzugsbetrag führt zu einer Anpassung der 

Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 18.02.2014 und 29.07 .2019 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber 

für das Jahr 2014 die Höhe des zu berücksichtigenden Abzugsbetrags für die 

Investitionsmaßnahmen in Höhe vo~ mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe der gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2014-1 Zeile 20 dargestellt. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Der Netzbetreiber hat eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) in Höhe von vorgenommen. Dies ist in 

Anlage R2_2014-1 (Sondersachverhalte; Zeile 80) dargestellt. 

Kosten Kapazitätsplattform §12 GasNZV 

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz. 2 GasNZV sind die Kosten für den Betrieb und die Einrichtung einer 

Kapazitätsplattform anteilig von den beteiligten Netzbetreibern zu tragen und können auf die 

Netzentgelte umgelegt werden. Gleiches gilt gemäß § 12 Abs. 2 S. 2 und S. 3 GasNZV für die 

Einrichtung einer Sekundärkapazitätsplattform, die Transportkunden die Möglichkeit eröffnet, 

Ein- und Ausspeisekapazitäten an Dritte zu veräußern oder diesen zur Nutzung zu überlassen. 

Die Umlage der Kosten ist erstmalig zum 01 .01.2013 möglich und betrifft die anteiligen Kosten 

aus den Kalenderjahren 2010 und 2011 . Ab dem Jahr 2014 sind ausschließlich die im 

Kalenderjahr t-2 entstandenen anteiligen Kapazitätsplattformkosten heranzuziehen. 

Der Netzbetreiber hat Kosten in Höhe von € geltend gemacht. 



Die hieraus berücksichtigte Anpassung der zulässigen Erlöse ist in Anlage R2_2014-1 

Sondersachverhalte Zeile 80 dargestellt. 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Anlage R2_201 4-1 Zeile 80 

abgebildet. Hierbei handelt es sich um in der Kostenbasis des Jahres 2010 enthaltene 

Biogaskostenanteile, die in Höhe von berücksichtigt werden. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2014 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Es wurden die in den "weiteren Erlösen" enthaltenen Seitenzahlungen der anderen 

Fernleitungsnetzbetreiber in Höhe von 8.142.991,38 €gekü rzt, da es sich hierbei nicht um 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten handelt. 

Insbesondere mit E-Mail vom 04.09.2019 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in den 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten eine Rückzahlung im Rahmen der Biogasumlage von einem 

anderen Netzbetreiber in Höhe von 137.337,90 €enthalten ist, die auch bereits im Rahmen 

der Bestimmung der Biogasumlage berücksichtigt worden ist. Daher wurde der Betrag in Höhe 

von 137.337,90 €in Abzug gebracht. 

Ebenfalls mit E-Mail vom 04.09.2019 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in den 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten bereits im Rahmen einer Investitionsmaßnahme angesetzte 

Pachterlöse in Höhe von 392.642,88 € enthalten sind. Auch diese wurden von den 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug gebracht, da dies ansonsten zu einer doppelten 

Berücksichtigung führen würde. 

Des Weiteren wurden gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vom 20.05.2019 die 

enthaltenen Pachterträge im Zusammenhang mit einem Netzübergang in Höhe von 

268.847, 15 €von den Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug gebracht, da dies ansonsten 

zu einem doppelten Berücksichtigung führen würde. 
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3.3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2014 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

Hier wurde der in 2013 gekürzte Betrag in Höhe von - € für C02-Zertifikate 

hinzugerechnet, da dieser erst in der GuV des Jahres 2014 erfasst wurde. Somit ist eine 

Berücksichtigung im Jahr 2014 geboten, da die Kosten in diesem Jahr beim Netzbetreiber 

tatsächlich angefallen sind. 

3.3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2014 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2014 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1 _ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1.1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2015 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2015-1 . Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in derAnlage R2_2015­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Zum 01 .01 .2015 hat der Netzbetreiber die Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH 

vollständig nach § 26 Abs. 1 ARegV übernommen. Da für die Gasunie 

Ostseeanbindungsleitung GmbH zum Zeitpunkt des Übergangs noch eine 

Entgeltgenehmigung nach§ 23a Abs. 1 EnWG für den Zeitraum 01.01 .2015 bis 31.12.2017 

vorgelegen hat, werden die Beträge aus dem Beschluss BK9-14/103 vom 25.08.2015 

zuzüglich der Kosten für die Kapazitätsplattform §12 GasNZV bei den Sondersachverhalten in 

Zeile 80 erfasst 

19 




Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2015-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2015 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2015 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2015 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Biogaswälzungsbetrag angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende 

Biogaswälzungsbetrag für das Jahr 2015 14.309.452,81 . Dieser Betrag wurde seitens der 

Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege ein 

Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2015 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Betrag für die Marktraumumstellungsumlage angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende Betrag für die 

Marktraumumstellungsumlage für das Jahr 2015 898.803, 13 €. Dieser Betrag wurde seitens 

der Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege 

ein Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

€
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Investitionsmaßnahmen 

Durch die Neufassung des § 23 ARegV sieht die Verordnung eine Genehmigung von 

Investitionsmaßnahmen anstelle einer Genehmigung von Investitionsbudgets vor. Durch die 

Gesetzesänderung wird der zeitliche Verzug bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen beseitigt. Die sofortige Wirksamkeit der Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen bedingt, dass in den Erlösobergrenzen des jeweiligen 

Kalenderjahres keine geprüften Ist-Kosten, sondern Plan-Kosten angesetzt werden. Hieraus 

kann sich gemäß§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV einen Antrag auf 

Investitionsmaßnahmen gestellt. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten führen 

zu einer Anpassung der Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber die Höhe der 

gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets bzw. 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von € mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2015-1 Zeile 19 dargestellt. 

Auflösung des Abzugsbetrags gemäß § 11 Abs. 2 Nr.6a ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 2a ARegV sind die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 

Investitionsmaßnahme entstandenen Betriebs- und Kapitalkosten, die auf Grund der Regelung 

nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowohl im Rahmen der genehmigten 

Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß§ 4 Absatz 1 der folgenden 

Regulierungsperiode berücksichtigt werden, als Abzugsbetrag zu berücksichtigen. Die 

Auflösung des ermittelten Abzugsbetrags erfolgt gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit 

dem Jahr nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme. Da der 

Netzbetreiber diesen Abzugsbetrag, um eine doppelte Kostenanerkennung zu vermeiden, 

kostenmindernd über 20 Jahre als dauerhaft nicht beeinflussbaren Erlös in Ansatz zu bringen 

hat, kann es hier zu einer Anpassung der Erlösobergrenze kommen. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Investitionsmaßnahmen 

gestellt. Der aus diesen Projekten resultierende Abzugsbetrag führt zu einer Anpassung der 

Erlösobergrenze. 
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Mit Schreiben vom 18.02.2014 und 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber 

für das Jahr 2015 die Höhe des zu berücksichtigenden Abzugsbetrags für die 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe der gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2015-1 Zeile 20 dargestellt. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Der Netzbetreiber hat eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 i. V . m. § 10 GasNEV (analog) in Höhe von vorgenommen. Dies ist in 

Anlage R2_2015-1 (Sondersachverhalte; Zeile 80) dargestellt. 

Kosten Kapazitätsplattform §12 GasNZV 

Gemäß§ 12 Abs. 1 Satz. 2 GasNZV sind die Kosten für den Betrieb und die Einrichtung einer 

Kapazitätsplattform anteilig von den beteiligten Netzbetreibern zu tragen und können auf die 

Netzentgelte umgelegt werden. Gleiches gilt gemäß § 12 Abs. 2 S . 2 und S. 3 GasNZV für die 

Einrichtung einer Sekundärkapazitätsplattform, die Transportkunden die Möglichkeit eröffnet, 

Ein- und Ausspeisekapazitäten an Dritte zu veräußern oder diesen zur Nutzung.zu überlassen. 

Die Umlage der Kosten ist erstmalig zum 01.01.2013 möglich und betrifft die anteiligen Kosten 

aus den Kalenderjahren 2010 und 2011. Ab dem Jahr 2014 sind ausschließlich die im 

Kalenderjahr t-2 entstandenen anteiligen Kapazitätsplattformkosten heranzuziehen. 

Der Netzbetreiber hat Kosten in Höhe vo geltend gemacht. 

Die hieraus berücksichtigte Anpassung der zulässigen Erlöse ist in Anlage R2_2015-1 

Sondersachverhalte Zeile 80 dargestellt. 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Anlage R2_2015-1Zeile80 

abgebildet. Hierbei handelt es sich um in der Kostenbasis des Jahres 201 O enthaltene 

Biogaskostenanteile, die in Höhe von € berücksichtigt werden. 
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Des Weiteren wurden hier gemäß dem Beschluss BK9-14/103 vom 25.08.201 

€ berücksichtigt. Hinzu kommen Kosten für die Kapazitätsplattform gemäß § 12 GasNZV für 

die Gasunie Ostseeanbindungsleitung in Höhe von gemäß Schreiben vom 

14.01.2016. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.4.1 .2 Erzielbare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2015 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Hier wurden gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vom 20.05.2019 die enthaltenen 

Pachterträge im Zusammenhang mit einem Netzübergang in Höhe von 268.847, 15 €von den 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug gebracht, da ansonsten eine doppelte 

Berücksichtigung die Folge wäre. 

Mit E-Mail vom 04.09.2019 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in den Umsatzerlösen aus 

Netzentgelten bereits im Rahmen einer lnvestit.ionsmaßnahme angesetzte Pachterlöse in 

Höhe von 1.542.652,80 € enthalten sind. Auch diese wurden von den Umsatzerlösen aus 

Netzentgelten in Abzug gebracht, da ansonsten eine doppelte Berücksichtigung die Folge 

wäre. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

erforderliche Inanspruchnahme voirgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2015 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Biogaswälzungsbetrag angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende 

Biogaswälzungsbetrag für das Jahr 2015 14.309.452,81 €. Dieser Betrag wurde seitens der 

Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege ein 

Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 
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Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2015 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Betrag für die Marktraumumstellungsumlage angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende Betrag für die 

Marktraumumstellungsumlage für das Jahr 2015 898.803, 13 €. Dieser Betrag wurde seitens 

der Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege 

ein Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

3.4.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2015 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_ Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.4.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2015 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.5 Jahresdifferenz 2016 

3.5.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen . 

3.5.1.1 Zulässige Erlöse 2016 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2016 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1 . Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2016­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Zum 01.01.2016 wurde mit Aktenzeichen BK9-11/8001-8003-NÜ16 die ka lenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß§ 26 Abs. 2 ARegV abgeändert. Die in Anlage R2_2016-1 Spalte 1 

zulässigen Erlöse berücksichtigt diese Abänderung. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2016-1 D12 und Zeile 56). 
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Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2016 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegende"n Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Felgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2016 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

erforderliche 1nanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2016 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Betrag für die Marktraumumstellungsumlage angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende Betrag für die 

Marktraumumstellungsumlage für das Jahr 2016 2.675.079, 71 € . Dieser Betrag wurde seitens 

der Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege 

ein Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abwe"ichungen erfolgen kann. 

1nvestitionsmaßnahmen 

Durch die Neufassung des § 23 ARegV sieht die Verordnung eine Genehmigung von 

Investitionsmaßnahmen anstelle einer Genehmigung von Investitionsbudgets vor. Durch die 

Gesetzesänderung wird der zeitliche Verzug bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen beseitigt. Die sofortige Wirksamkeit der Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen bedingt, dass in den Erlösobergrenzen des jeweiligen 

Kalenderjahres keine geprüften Ist-Kosten, sondern Plan-Kosten angesetzt werden. Hieraus 

kann sich gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV einen Antrag auf 

Investitionsmaßnahmen gestellt. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten führen · 

zu einer Anpassung der Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber die Höhe der 

gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets bzw. 
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Investitionsmaßnahmen in Höhe vo- mitgeteilt.2 Dieser Betrag, der durch die 

hierfür zuständige Beschlusskammer 4 auf Grundlage ihrer gegenüber dem Netzbetreiber 

bestandskräftigen Festlegungen BK4-12-656 (vom 02.05.2012) sowie BK4-12-656A01 (vom 

30.11.2016) errechnet wurde, ist von der Beschlusskammer 9 im Rahmen der Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 

ARegV zugrunde zu legen. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2016-1Zeile19 dargestellt. 

Auflösung des Abzugsbetrags gemäß § 11 Abs. 2 Nr.6a ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 2a ARegV sind die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 

Investitionsmaßnahme entstandenen Betriebs- und Kapitalkosten, die auf Grund der Regelung 

nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowohl im Rahmen der genehmigten 

Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Absatz 1 der folgenden 

Regulierungsperiode berücksichtigt werden, als Abzugsbetrag zu berücksichtigen. Die 

Auflösung des ermittelten Abzugsbetrags erfolgt gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit 

dem Jahr nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme. Da der 

Netzbetreiber diesen Abzugsbetrag, um eine doppelte Kostenanerkennung zu vermeiden, 

kostenmindernd über 20 Jahre als dauerhaft nicht beeinflussbaren Erlös in Ansatz zu bringen 

hat, kann es hier zu einer Anpassung der Erlösobergrenze kommen. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Investitionsmaßnahmen 

gestellt. Der aus diesen Projekten resultierende Abzugsbetrag führt zu einer Anpassung der 

Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 18.02.2014 und 29.07.2019 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber 

für das Jahr 2016 die Höhe des zu berücksichtigenden Abzugsbetrags für die 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von- € mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe der gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 Abs. 3 

Nr. 2 Nr.1 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 6 ist in der Anlage R2_2016-1 Zeile 20 dargestellt. 

2 Dieser Betrag umfasst alle in diesem Schreiben aufgeführten Investitionsmaßnahmen und Investitionsbudgets. 
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Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1OGasNEV (analog) 

Der Netzbetreiber hat eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (analog) in Höhe vo~orgenommen. Dies ist in 

Anlage R2_2016-1 (Sondersachverhalte; Zeile 80) dargestellt. 

Kosten Kapazitätsplattform §12 GasNZV 

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz. 2 GasNZV sind die Kosten für den Betrieb und die Einrichtung einer 

Kapazitätsplattform anteilig von den beteiligten Netzbetreibern zu tragen und können auf die 

Netzentgelte umgelegt werden. Gleiches gilt gemäß§ 12 Abs. 2 S. 2 und S. 3 GasNZV für die 

Einrichtung einer Sekundärkapazitätsplattform, die Transportkunden die Möglichkeit eröffnet, 

Ein- und Ausspeisekapazitäten an Dritte zu veräußern oder diesen zur Nutzung zu überlassen. 

Die Umlage der Kosten ist erstmalig zum 01.01 .2013 möglich und betrifft die anteiligen Kosten 

aus den Kalenderjahren 201 O und 2011 . Ab dem Jahr 2014 sind ausschließlich die im 

Kalenderjahr t-2 entstandenen anteiligen Kapazitätsplattformkosten heranzuziehen. 

Der Netzbetreiber hat Kosten in Höhe von geltend gemacht. 

Die hieraus berücksichtigte Anpassung der zulässigen Erlöse ist in Anlage R2_2016-1 

Sondersachverhalte Zeile 80 dargestellt. 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Anlage R2_2016-1 Zeile 80 

abgebildet. Hierbei handelt es sich um in der Kostenbasis des Jahres 201 O enthaltene 

Biogaskostenanteile, die in Höhe von~ berücksichtigt werden. 

Des Weiteren wurden hier gemäß dem Beschluss BK9-14/103 vom 25.08.201 

€ berücksichtigt. Hinzu kommen Kosten für die Kapazitätsplattform gemäß § 12 GasNZV für 

die Gasunie Osts~eanbindungsleitung in Höhe von gemäß Schreiben vom 

14.01.2016. 
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Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.5.1.2 Erzielbare Erlöse 2016 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Hier wurden gemäß der Stellungnahme des Netzbetreibers vom 20.05.2019 die enthaltenen 

Pachterträge im Zusammenhang mit einem Netzübergang in Höhe von 268.847, 15 €von den 

Umsatzerlösen aus Netzentgelten in Abzug gebracht, da ansonsten eine doppelte 

Berücksichtigung die Folge wäre. 

Mit E-Mail vom 04.09.2019 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in den Umsatzerlösen aus 

Netzentgelten bereits im Rahmen einer Investitionsmaßnahme angesetzte Pachterlöse in 

Höhe von 1.542.652,80 € enthalten sind. Auch diese wurden von den Umsatzerlösen aus 

Netzentgelten in Abzug gebracht, da ansonsten eine doppelte Berücksichtigung die Folge 

wäre. 

·-·-----·-··--·· . 
. ----·· 

3.5.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 
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erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2016 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Biogaswälzungsbetrag angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende 

Biogaswälzungsbetrag für das Jahr 2016 14.280.921 , 18 €. Dieser Betrag wurde seitens der 

Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege ein 

Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2016 einen von der Meldung des Marktgebietsverantwortlichen 

abweichenden Betrag für die Marktraumumstellungsumlage angegeben. Laut Meldung des 

Marktgebietsverantwortlichen beträgt der auf den Netzbetreiber entfallende Betrag für die 

Marktraumumstellungsumlage für das Jahr 2016 2.675.079, 71 €. Dieser Betrag wurde seitens 

der Beschlusskammer als vorgelagerte Netzkosten berücksichtigt, da nur auf diesem Wege 

ein Ausweis und Ausgleich der kapazitätsmengenbedingten Abweichungen erfolgen kann. 

3.5.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2016 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_ Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.5.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2016 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

4 	 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 

Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31. 12.2016 sind die entsprechenden 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis 

2016 sind in der R1_ Gesamt Zelle D14-H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in den Jahren 

201 O und/oder 2011 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen Sonderlösung Gebrauch 

gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung zu 

berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2010 ist in der Zelle D22, 
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der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden. Diese 

Jahresdifferenzen sind gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß der Übergangsregelung in § 34 

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37-H37 

angegeben. 
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IBestimmung der Jahresdifferenz 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche Inanspruchnahme tatsächlich entstandene Kosten 
vorgelagerter Netzebenen gemäß §11 

Abs. 2 Satz 1Nr. 4 AAegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kost enVolatile Kostenanteile gemäß §11 

Abs. SARegV 
in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung 
Messung/ Messtellenbetrieb 

entstehende Kostenveränderun, 

Sonstiges 

Jahressaldo derEinzeldifferenzen gern. Bundesnetzagentur 

em. Antraq des Netzbetreibers 
Differenz 

Bestimmung ,des Regulierungskontosaldos 

Vorjahressaldo (Anfangsbestand 
Jahressaldo der Einzeldifferenzen 

Betrag aus optionaler Sondertösun, 

Endbestand 

Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 

Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARerJ.V 

Verzinsun& des Saldos 

Gesamtsaldo nach Verzinsung 

Netzbetreiberan­
Bestimmung der Annuität 

.ga~en gem. Antrag 

Re&ullerungskontosaldo zum 31.12.2016 

Verzinsung für das Jahr der Antraistellung 

Barwert (zu verteilender Betrag) 

j_ährllche Annuität von 2018 bis 2022 

' '.Vertet.lung 

Anpassungsbetrag 51 

R1 Ermittlung der Zu· oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH Betriebsnummer 12003209 



R2 2012-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2012 

Vt11dur>gs- nl<h Gmwthr sdtc:nterv ... ....-.w.
Jatw 11t-2AAegVf ll- I AAO<JV(\11) ~--§9AA~ff'f'q1\11.-1 

2010 0,10 1.­

2011 0.20 2.5156% 

0,30 2012 l .7971% 

...._.,u- f 6- I AA.gV -
2007 -

E............, jEWJ 


Slldo M.11 NtUn r· Saldo aus N•bY•r· 
lltndenJngen (Ko11enl lnderungen (Erlö„)

D.auC'thaft nicht tto.innuub.a„ Kott<tnanltllo n ach t 11 Ab. 2 ARogV Wffte aus Basisjahr Kostef1 

geutz:licht Abnahme- und Vt1gOll;n919~httn (Nr, 1) . , 

BeeinSuubllru Kosten.tnteil ~ 


VOl'ObetQeMnd nktlt bttinMtbtrtt K0tMN!liti ("'I 


V~nlclll--K„.....-111 

lid-A~T-~"-tuul>.vanK-

Nid'llt~rbeeinnu•.sNrwKot~ (1 · III) X IVJ>,0 

VIYKAb.0 

J:a.tlcho•._,,.,,_nlcht_&ll&_ugl nkt4 
bMMn bMirftJubartn Ko:Plnantel 

VPI 20!0 (• VPIO) 

103.IO 1oe.20 

1.0414 

0.03&0 0,0lSO 

(VPIWPIO) . PFt 

1<.AvnbO• l•VI xKAbO X twPIQ „ Pfl 

D1uertulft nicht bMlnftunblrw Ko111tn KAdnb 

vobtlteKos~tllenxht 11 Abi. IARegV 

Kosten tDr die Besc:hefb\gvon Trelbtnergle 

Kosten Clr Lutflu~ 

Oftf'tnnJ dor vobdlon Kos.'4tnlnttl to (VKt • vt<O) 

1 
1 

• E 1 
1 

• € 

A"'l"pu ste 1!00 vor kfdo MIS Hemer- Strnnlt' (ange:p.u.ste EOO 
Neln*11.nde:tun90n &ndetun19ft (Übertrat) nach Netrte,.,deM'lgien 

l<Aga,O • KA<H>.O 

Sftte2vont2 



lnJlalion!erun9 (VPIWPIO • PFl) x Efl 

Jlhrllche Ko1tet1.anteUe „vnb„ • „b„ mit VPlt und Pft •owie Eft (KAvnb,O + ( 1 · V\) x KA.b,O) x {VPIW'PIO • PFt) x EF 

Oua51lltselement (Oll 

Zu· uM Abschl3 o auf cie Er1Csobe enze nech 19 ARe 01 

Saldo du Acgufienmgskontos (St) 

Ver.lindenmo der valltllcn Kos.tenanteile (VKt·Vl<O) 

Vettnde-run der vofali~n Kostenen1eile' nach 11 Abs. 5 AA W VKl-VKO 

Eot • l<Adnb,t +(KAvnb,0 + ( 1 ·V\) x KAb,O} ~ 
Zwlse~bnls Eriötobergr-eru:e nach Regul~sfarmel (Eot) IW PIO • PF x EF + ot + VK1 . VKO• S! 

Soodel'Sollchverhal te 

Sachvathalt• tlB nicht von der R erun formel erfasst werden 

Kalenderjähttlche Etlösobergrenze EOt, kaleodefjährllch 

Seite3vonl2 



R2 2013-1 Nachrechnung der angepassten Ertösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2013 

Da~ der ReguUerungsperiodo J3hrosd:rten 

Verlit1rcnscrt 

Ausgfingsnivt..u gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Basisjahr (fo) 

Eltlzfenlw<!r1 (EWJ 

Vetbnlochetpfei5gesa.mtindei: n•eh § 8 A.RegV des Jahr~ 2010 fVPJO) 100 

VeibmtdlCrprtiitgenmtindtx n•eh § 8 AAttgV dos Jahroi 2011 (VPJIJ 102.31 

Jahr 
Verteilungsfaktor nach 
§!&Abs. 1 ARegV (VI) 

Vettdungsflllclornach 
§ 16 Abs. 2 ARegV 
IV\.incfov] 

Gcnareller sekloraftr 
Produkdwtibfl!l.ttor 
nach § 9 ARagv(Pfil 

2013 0.20 1,5000% 

2014 o,;o 3.0225% 

2015 o.60 4,5678% 

2016 0,80 6,1364% 

2017 1,00 7,728'% 

Saldo aus Netrver­Worte aus Basisjahr Kosten 
"'1detungon (Koslltn) 

gHetztiche Abnahm&- und Vtrgt}CIJ"Q$PftiehtfA (Nr, 1) 

t<.oniesslonsiibgabeo (Nr. 2) 

Betriebssteuern (Nr. 3) 

trforderfichc !rmnspruchnahme vorgdogcrtcr Netzebenen (Nr. 4) 

Al.rllown9 cks Abzu,;:sbelrages nach§ 2'3 Abs. 2a AAegV 

verbleibende Koslco Biogas nach Abzug W!lzunQ$pauschale (Nr. 81) 

. zu Lomzusalz- und Versorgungslcisl (Ab5d'I uss vor 31 .12.09) 

Betriebs.. und P~onalratstdtigkelt (Nr. tO) 

Serutsousbilci.mg, Weilerixk'a!ng,8diebsöndenagesstatten (Nr. 11) 

pausch.illiener lnvestilionHlJscf'llag nach§ 25 AAegV (Nr. 12) 

Autl0$Ung ~ SaukotlenzuschOsccnl Netun,chlUU:kosltnbeltrGgcn (Nr. 13) 

Koste.n od11 Etlose avs MaBnal'lmen eines Be1Teil>ef"S von Gasvm«gungsnetz.tn, Cllt erner 
wfrksatnen Verfahrensr lf 

Verbrauche.-proisguamtindu (VPJ) und P.-oduktivitaesfa.ktor {PF) 

Oauel'M.ft nkflt bfflnftussbare Kosten KAdn_b 

OSI tdi affung von TfcJbenCfgio 

Kosten llr Lestflus.szu:s.agen 

Ditfgrenz der vobtilan l(gstanant.U• (VKt • VKO) 

Ermittlung der vorOtt.rget...nd nkH bffinftuubaren und der bffinflussbaN:n Kost.nant•i5e 

Bceintluss.barc-r J<osaenante-11{%) 

9eein8uUbarer Kostenantd fl 

VorObcrgchend nid'll beein~rc-rKo$~Mleil (%) 

VorObe.-gehend nfcht bcclnftus.sbart!.- Kostenantiell J1 

Nieht abgebauter T d derbeeinftuubaren Kosten 

Nicht•bgebauter beltlnftussbarff Kos:1en11ntell 

J>Mfcho •O<Oborvohtnd nfd>t l>Nfnßussbar..- ngl. nicllt KAvnb,O + (1 · VI) x KAb,O 
bauten bffinftussbuen. Kostenanteil 

KAoes.o • KAMt>.o 

1-EWa 

KAb,O 

EWa 

KAvnb,O 

' .vr 
(t - 111)• KAb.0 

Vtx KAb,O 

An~UtEOO vor ~ldo aus H.UVer· Summe (illfl99Pil»lw EOO 
Hetzverilnderungen linderungM {Obertrag) nach Hetzverlnderungen 

Verbtauchefpreisgnamtmdex nach § 8 ARegV VPf 

Steigerung du Vefbraucherp<elsguamtinclex bezogen auf BHisjahr VPll/VPIO 

k\lmukttl!t g~~ellet sek'lotsler Proö.ildMtttsfaktor nach§ 9 AAegV Pft 

Verbraucl'lerprcßgc-samtinde:x l. ProdJklivitatafortscliritt (VPllNPIO) - Pf1 

J.lhrricho Kos.,.,t.119 Kvnb• Kb mtt: VPJ und PF vnb 0 + 1· Vl XKAb 0 X rvPIWPIO • PFt 

VPf 2010(• VPf0) VPl2011 

102.31 

1.0'231 

100.00 

0,0150 0,0150 

• 
.. 

1 
1 

Se~rl?OC02C'9 

http:Oauel'M.ft


ln1!1tlonie1un9 (VP1WPIO • F'FO x EFt 

Jihr1khe Kostanantoikl•vnb"' • '"b"' mitVPltWldPFt $9Wkt EFt {KAvnb.O • ( 1 · VO~ K.Ab.O) x(VPIWPIO · PFI) x 

Qualit:itselemcnt (Q1) 

Zu·undAbsel'U autdle Erfilbober enze naeh 19ARe V Ot 

S•ldo de• Reguliot.rungsltonto• (St} 

Vertnderul oer VOladlen Kosienanteile nach 11 

EOt =KA.dnb,t +(KAwnb,O + ( 1 • Vt) x KA.b,O) x 
ZwischenergeJJnjs Erlösobergnl:l"IU nach Regu!ienmgsformcll (EOt) 

INPIO • PFI x EF-+ Ot +VKi • VKO• & 

Sachvettial te cie nicht von der R lluu tonnel erfasst"IW!rden 

Kalenderjlhrtlche ErtGsobergrenze EO!. kalenderjähr1ieh 



R2 2014·1 Nachrechnung der angepassten Er1ösobergrenze durc h die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2014 

Oat.n der Regullorungaperiode JDhtesdttten 

Verlahreft!lart 

Pusdlalierter lnvcsttionszuschlag nach§ 25 AAegV 

2010 

100,00% 

Verbt*>ChetpteiigeHmtindtx n;td) § 8 ARegVfts Jahr.- 2010 [VPIOI 100 

Verbn~ucherpreis0e:5amtind.x nach§ 8 AAegV des Jahres 2012 [VPllJ 104,10 

J•l" 
Vo~eilungstaktot nadl 
! 16 NA. 1 AA09V (VI) 

Vertelh.Jngsfaktor n11ch 
§ 16 NA.2 ARegV 
[Vt, lnäov) 

Genereller sektorllet 
PtocUctiWt.6tsfakSof 
nach f 9 AAegV (PFt) 

2013 020 1.5000% 

201' 0,4-0 3.0225% 

2015 0,80 • .5678% 

2016 0,80 6,136<% 

2017 1,00 7,72&4% 

Sakto aus Neb:ver· Saldo aus Netrvu-
Werte aus Basisjahr Kostan 

:lnderungen (Kosten) andenlngen (!!rtöse) 

gcsetzlia,e Abnahme- und Verg01Ungsp!f'1~htlm (Nr, 1) 

ge.nehfrigh: lnves1idonsmaßnahmen nach§ 23 AA.egV (Nr. 6) 

ver~elbende Kosten Biogas na.ch Abzug W atzungspauschale (Nr. Sa) 

bettleb. und tarlftertra9, V«elnbar. zu Lohn21JS8'IZ· und Vet'!lorgungslelst 
Nr.9 

(AbschlUSs vor 3 t .12 .08) 

8eruts.,.bifd1.1ng, Werterblldung, Bel>iebtkindel'ttgentttten (Nr. 11) 

peuschalien-er ln~utilion:u\nchlag nach § 25 A.Rl!gV (,Nt. 12) 

D:i~ft n1cht bcetnnuub.ore Kosten KAdnb 

vo~ile Kostenanteile nach t 11Abs.5ARegV 

Oiffe;_,z du volatilen Kostenanleile (VKI • VKO) 

Auno.sung von Baukostcnzuschtlsun' Nctzanschlusskos1cnbcitr3gc:n (Nr. 13) 

Kosten filr d'G 8esc:tu1Hung von Treibenergie 

Ermittlung dtr vorObergehend nicht beoinflussbart;n und det beeinftuubaren Kosteruinteilo 

Geumtkosten ohne dauerfl.eft nicht bee4nl usa.bwe KMlen• nleile l<AgH,0 - KAdnb.O 

Bcc#llusstmrer K~tcnan1eil (%) 1·C:Wa 

KAb,O 

VorObergehcnd n[ch1 beeinlussbattr Kostenan!eil (%) 


Vorübergehend nicht beeinf1ussba~rKostenante:ll J] KAvnb.O 


(1 - V1) • KAb,O 


Abzubt1uendcr becln~rc:rK03tcne.nteil VlxKAb,O 


.Jlhrkhe vor0b4H"geh9od nldlt beeinflussbarer zzgl nktrt KAvnb.O+ (t • V'Ux KAb,Ol
• ebauten beeinfluuba~nKMtenantell 

Werte aus Basisjahr 

Vert>raucherpnisgesamtindex (VPt) und Ptodulrtivitltsfaktor (PF) 

VPI 2010 (• VPJO) VP12012 

Verbraucherpitls.gesamtindu nad1 § 8 AlbtgV VPI 100,00 104,10 

UM10 

!rumulterter genereller sektoraftr Produktiwt3tsfaktor nach § 9 ARegV Pft 0,0302 0.0302 

Vcrbraucherpreisgnamlindex J . ~ISfonschritt 

Jlhrlldw Kodenana.i&e K:vnb + Kb milVPI Und PF 

(VPIWPIO) • PFt 

11/VPIO·Pfl 

~gtbehg eut G eW.es ErweiteningsfaJclors nach§ 4, § 10 EF't 

SH.e611on12 

­



Cnlall<Qmmg (VPllNPIO - PFQ x EFt 

Jatlrtiche Ko.stenanteilie"'vnb"+ "b'" mh VPltundPFl$0W1-EFl (KAvrb.O + ( 1 -Wx KAb,O )x (VPIWPIO- PFI) ll EF 

Qualffit.elomont (Cl1) 

Zu- und Absc:hltl • auf «fe EtlClsobor enzf! nach 19 ARe V QI 

Saldo~Regulien.w'lgslton1o5 (St) 

Ve~ndctnmg det volAtlle-n Kostenan.tclJe {VKt·Vl<O) 

V...unc!Of\.l'I def volallen Kostennntelle nadl 11 Abs. 5 ARe VK!·VKO 

Eot • KAdnb,t +(KA.,,b,0 • ( 1 • III) XKAb,O) X 
WVPIO - PFt x EF + Ot + VKt . VKO+ St 

Sondersachverhalte 

Sactwematte cle nicht Vt)n dorR 1tru lormel erfautwe:rden 

Kalenderjllhrlicho Erlllsobergrenze E01. kalendefjährtlch 



R2 2015-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durrch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2015 

O:rten Mr ReguUeM'HJsperiode 

Au6gaogsnivuu gcmU § $ N;$, 1 AAogV 

Poos.chalrert« lnves.titionszusch!ag nach§ 25 AAcgV 

2010 

Eftlrienzwtrt (EW.J 100,00% 

100 

Vetbreuctu:rpreiagesamtinde.r nach § 8 AAcgV dC1' Jahre• 2013 (VPtll 105,70 

Jahr 
Ver1eilungsfaktor nach 
§ 16Abo 1 ARegV (VI) 

Vertdlungstalctor nad'I 
§ 16 Ab&. 2 ARegV 
(Vt, jnciYJ 

Gtncrc!ftf sck1oraltr 
P..QduthiUit&taktcu 
o>eh § 9 ARegV IPFt) 

2013 0.20 1,5000% 

2014 0,40 3.022S% 

2015 0.60 4.5678% 

2016 o.so 6,1364% 

2017 1.00 7.7284% 

Saldo aus Netzver· Saldo aus Ncttvcr• 
W~rte aus B:tslsJahr Kosbm ändenmgen (Kmten) Onderungcn (er16sol 

Konzes.6ionsabgaben (Nr. 2) 

Betncbs:Jtcucrn (Nr. l) 

erlordet!ic:he lnenspruehnahme vorgefl!l~ner Netzebenen (Nr.•) 

gonehmlgile lnvHbllonsm.aßnahrnen nach§ 23 AA.~V (Nf. 6) 

Aut16sung des Abm95bctrage& nac:h §-23 Ab5. 2a AA09V 

verbleibende Kosten Bio~ nach Abtug Wt\lzuAg:spauschale {Nr. Sa) 

betrieb. und tarifl~g. Ve:Tefnber. lU l..ohnlUSIStz.· ood Versorgungs &t. (AbschJuss vor 31 .12.GS} 
Nt. 9 

pausetu'l,ertc2' lrwes:tiUMUUS<:hlag nach§ 25 AAegV (Nr. 12) 

Autle~ung von BaukM1enzu!IChOssenl Netzansdlfuss.lt ostenbol1rt19M (Nr. 13) 

0-.Jerhaft nkh1 bffinftussbare Kosten KAdnb 

vo1~dte KoMenantelle nach t 11 Abs. 5 AR.etV 

Kosten fDt cte 8eschl!ffung von Treibencr9o 

Kos.teo tor Lastlusazuu_gen 

Olf'forcni der volo111cn l<o.$ten.1ntelle (V)(t • VKO} 

GeHmucosten ohne dauerhaft nicht beelnllu&sbare Kostenanteile l<AQ<•.0 - l<Adnb.O 

8"'-nf unbuer Kosten1n1f111%) 1-EWa 

KAb.O 

KAvnb.O 

1 „ v1Nlcflt abgebaut.er Teil der bccfnftunb11cn Kosten 

Nfcht ~bgebaiuter beeinflunbarer Koshtßanteil (1 · 1111 • l<Ab.O 

VI xKAb,O 

KAW\b,O. (1 • Vt) X KAb,O 

Vetbrauehetpreisges~mdnd&x"'eh§ 8 AAegV VPI 

Steigerung dos Vcrbrauc:hcrprcilg~amfindcx bclo;tn out 61$.lsjatv VPlllVPIO 

kumu~ertet oenertfter seklorater ProduJrt:Mtjtsfaktor nach § 9 AftegV PF! 

Verbrauthtfpfeb~•mtiocSP J. Proclulttivitatstorts.chrin (VPIWPIO) • PFt 

J5hrtid\e Kos.temn„I„ Kvnb •Kb mltVPI und PF KAvnb.0+ 1·Vt X KAb.0 XN'FltlVPIO·Pft\ 

VPI 2010 (• VPIO) VPl2013 

100,00 105.70 

1,0570 

0,0457 0,0457 

1 
1 

Anpanmgsbelrag auf Grund eines ErweitMMlgsfattors nad'I § 4, § 10 EFI 
AAeaV 'I 

http:abgebaut.er


ln11ationierung (VPIV'VPIO • PFt) X EFt 

Jlhrtlche Ko.s1enanteUe ·vnb„ • "'b" mit VPtt w):d PFt sowie EFt (~vnb,0"' ( 1 ·VI) x K.Ab,0) X (VPIWPIO • PFI) x EF 

Quali1'11Alement(OI) 

Zu-undAbSd'lt3 atrdleatoso enze ru:ich 19ARe V et 

S.tdo de• Regullerunplcontos (St) 

Vet:indttung der voWilcn Koste.nantaite (VKt„VKO) 


veranderun dftl vofaH1tn KO&tenanlelle nach 11 PM. 5 AA VKJNKO 


EOt = l<A'*lb,1 "(KAllnb,O • ( ' • VI)• l<Ab.O) X 
IWPIO·PFt X EF+Ot„VXt_-VKO-.St 

Sondersachvesbatte 

Sitchvttholto dlo nktitvon der R ullerun tormel erfasst werden 

Kalenderjlhrtlche Er!Gsobergrenze 

' 


http:EF+Ot�VXt_-VKO-.St


R2 2016-1 Nachrechnung der angepassten Ertösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2016 

Vetflihtensart 

Au19angsnNe·au gemlß § 6 Abs. 1 ARegV 

Jctlr Vorteilung:if.aktor na"ti 
§ 16A1>s. 1 ARegV (\11) 

Vtrtcilungsfaktor nach 
§ 16 Abs. 2 ARegV 
M.ln<ivl 

Genereller sektOf'altf 
PtoduktiWbltsfaklor 
- § 9 AA•QV IPFU 

2()13 0.20 1,5000% 

2()1' 0,40 3,022S% 

2015 0,60 4.5678% 

2016 0 ,80 6,1364% 

2()17 1.00 7,72&4% 

8aslsjalvll>J uno 

Elft:lenzwcrt IEW.J 100,90% 

Vetbttivc:hetl)ftilgeumtinde11: nach § 8 ARegV des Ja.hres 2010 {VPIO) 100 

106,60 

Oauerllaft nicht beeinnus.1-b;;ir. Kost.nam.M na~h § 11 Ab$.2 AR.gV 

KonzeuionHbgaben (Nr. 2) 

BetrkbaatetJem (Nr. 3) 

erfordefr.chc: lnanspn.rd\Mhmc vorgdogerter Nc:tlebcnen {Nt. 4) 

gen.ehmigte lnvestiDonsmaßn.ahmen nftch § Zl ARe9V {Nt, 6) 

Au~g des Abrugsbe1Jaga n..ch § 23 /iibs. 2a ARegV 

verbleibende KoaU!n Biogas nadl Abaig W3tzungspowsdlafe (Nr. Sa) 

betrieb. und larif.tcrtrag. Venli~ar. zu lohnzU"&atz· und Vc:"°'gunp!ci:;t (Ab11di.IUS$ vtlf31 .12.08) 
r. 9 

Betriebs.- tftd Penonelratstt11igke!1 (Nr. tO) 

pauscftaietter lnveslitionntJlc:blag nach§ 25 ARtgV (Nt. 12) 

Aul6Sung von Bauk.l)ltenzuschOtsenf Netzam:ehlus.skos1enbel~ (Nr. 13) 

011uelfWI nicht ~ftus.sharoKosten KAdnb 

Kosten br Lasttlus.s.nn.agen 

Sum 

Diffef'8N. der volatiton K05tomntolkt (Vl<t • VKO) 

Ennitdung ftr vorilbergeMnd nicht bffinOuubaren und cJ.r bMinftuubatcD Ko-steMntoih 

eeeintussbtlrer l(oatenantel (%) 


8een«UMbt1rer Kostenantel '1 


VorObergehend nlc:ht beein~ttKostenante!I 1%1 


\lorObergehend nicht beelnflunbMc.r KoslenantcH J] 


Nicht abgebauter T f11 der beeinftu&sbat~n Kosten 

NScht •bgebauter beelnftus.sbarer Kostenanteil 

KAgei.o - KAdnb,O 

1 - EWil 

KAb,O 

EWa 

l<Avnb,O 

1-111 

(1-lll) • KAl>.O 

lllx KAl>,O 

JJhr11che vorobef'gehet1d nkht boell'lftussbaror ugf. nlcht 
KAmb,O + (1 -Vl) x KAb.O 

bauten bH1nftussbllren Kostenanteil 

VHbr.tod'lt:rproisguanrtindü (VPI) und ProdukUYiUtsraktor{PFt 

VPI 2010 (•VPIO) VPl 2014 

Vefbrauchefp(elsgitüm'ÖnditX nach § aARegV VPI 100,00 106,60 

Stejgerung des Vefbrauchetpe"eiagesamlindex ti.zogen auf Basbjah.r VPlt I VPIO 1,0660 

JJhrticheKosttnar!telleKvnb• Kb mJtVPI und PF 

0,0614 

=Ul"QSbetTag aufGrund ernn Erweiterungsfaktors nach§ 4, § 10 EFt 



lnftationlerong (VPUIVP[O • PFt) x EFt 

J:LhrficM- K.osten:inhitile *vnb'" + "'b" mtt VPtt Und PFt sowkt EFI (KAvnb,O + ( 1 - Vt) x KAb,O) x (VPIWPfO • PFt) x Ef 

Zu· undAb&chl3 cauf ö&Er1~obcr rcnzeno<:h f9AR Ot 

Saldo dM Rogulierungskontos (St) 

Ver.Jnderung der vol.ablen Koston:urt11tUo (VKl·VKD) 

Ver<1ndcrun dor volatilen Kosknantelle nach 11 Abs. 5 ARe VKt-VKO 

EOC • KAdnb.t •(KAvnb.O + ( t ·\lt) Xl<Ab.O ) X 
INPtO • Pfl x E.F + Ot „ VKI • \IKO• St 

Sonden:achveth~lto 

$.3.thvcrtuiilt.c de nicht von dct R liorun formcl erfa&st werden 

Kalenderjahrtlche Er10sobergrenze eot.kalenderjähtlich 
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Gasunie Deutschland Transport Services GmbH Betriebsnummer 12003209 

R3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 


1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 


1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 


1.1.3 Abrechnung 


1.1.4 Messung 


1.1.S Messstellenbetrieb 


1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß § 20 Abs. 2 GasNEV 


1.1.7 Vertragsstrafen 


1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.rn. § 18 GasNEV 


1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 


1.1.10 Weitere Erlöse 


1.1.11 Konzessionsabgaben 


1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 


= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.11) 

+ Unterverprobung 

= Erzielbare Erlöse 
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